
SITZUNGSPROTOKOLL 
 
 
über die 01. öffentliche Sitzung des Gemeinderates der Statutarstadt Wiener Neustadt, 

abgehalten im Gemeinderatssitzungssaal. 

 
 
Tag: 23.01.2017 Beginn: 13.30 Uhr Ende: 16.00 Uhr 
 
 
Vorsitzender: Bürgermeister Schneeberger Mag. Klaus 

 
 
Mitglieder des Gemeinderates: 

Erster Vizebürgermeister Stocker Dr. Christian 

Zweiter Vizebürgermeister Karas Horst 

 
 
Stadträtinnen und Stadträte: 

Dinhobl DI Franz  Schnedlitz Michael  

Landbauer Udo Abg.z.NÖ Ldtg. Sitz Margarete, MSc  

Piribauer Franz, MSc  Unger Mag. Lidwina 

Scharmitzer Mag. Wolfgang - entschuldigt Weber Martin, MSc, KommR 

 
 
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte: 

Aksentowicz Martin, BA, MA Karataş Meral, BEd. 

Buchinger Erika  Klosterer Dr. Michael. 

Buchinger Gerlinde  Kurri Mag. Peter 

Bugnar Sabine  Loidolt Ing. Peter - entschuldigt 

Ferstl Mag. Wolfgang Machowetz Johann 

Filipp Mag. Christian  Palkovits Mag. Dr. Roland  

Gerstenmayer Philipp  Pfann Kevin 

Gruber Mag. Philipp  Pfisterer Ing. Robert 

Grüner Marie, Bakk. - entschuldigt Schwarz Jürgen 

Haberler Wolfgang  Seiser Dietmar, MSc  

Hanisch-Horvath Verena  Sluka-Grabner Dr. Evamaria 

Hatvan Franz  Stargl Ernst 

Henzinger Martina  Tunjic Matija - entschuldigt 

Hlobil Klaudia Windbüchler-Souschill Tanja, Abg.z.NR  

Horvath Norbert  
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Sonstige Anwesende: 

Magistratsdirektor Biffl Mag. Markus 

Geschäftsführer Eckhart Mag. Peter, M.A. 

 
 
Der Gemeinderat ist ordnungsgemäß einberufen worden und ist gemäß § 12 der GOG 

beschlussfähig. 

 
 
Protokollunterfertiger gemäß § 27 GOG: 

Gemeinderätin Karataş Meral, BEd. 

Gemeinderat Filipp Mag. Christian 

Gemeinderat Seiser Dietmar, MSc 

Gemeinderätin Windbüchler-Souschill Tanja, Abg.z.NR 

Gemeinderätin Sluka-Grabner Dr. Evamaria 

Gemeinderat Haberler Wolfgang 

 
 
Schriftführer: 

Raudner Silvia 

Linzer Christian 

 
-------------------- 
 
Termin der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung: Montag, der 20.02.2017, 13.30 Uhr 

 
-------------------- 
 
Der Vorsitzende, Herr Bürgermeister Mag. Klaus   S c h n e e b e r g e r   führt aus: 

 

„Ich darf eine Mitteilung zum Tagesordnungspunkt 3, betreffend Neuerrichtung und 

Finanzierung einer Sportanlage (Fußballstadion samt Trainingsplätzen), 

Grundsatzbeschluss, folgendes mitteilen, hier erfolgt die Berichtigung, dass die Formulierung 

„Stadtteil „Nova City““ in „Stadtbezirk Civitas Nova“ geändert wird. Ich ersuche um 

Kenntnisnahme. 

 
-------------------- 
 
Zu Silvester wurden in Wiener Neustadt mehrere Parkscheinautomaten gesprengt. Drei 

Automaten sind nicht mehr zu reparieren, daher wurden sie abgebaut. Die Lieferzeit für die 

neuen Automaten beträgt 3 bis 4 Wochen, also bis Anfang Februar. Die Kosten belaufen 

sich auf ca. 6.000 Euro netto pro Automat. Diese Kosten trägt die Versicherung. Die 

Autofahrerinnen und Autofahrer werden durch Hinweisschilder der WNSKS informiert. Es ist 
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scheinbar ein Zeichen der Zeit, dass derartige Dinge immer intensiver passieren. Es zahlt 

zwar die Versicherung, aber in Wahrheit ist es ein Schaden des gemeinwohles.  

 
-------------------- 
 

Fox Soccer Academy 

Die Sportstadt Wiener Neustadt ist um ein Angebot reicher. Es ist uns eine besondere Ehre 

und Freude, dass einer der wohl besten Fußballspieler, den die Stadt Wiener Neustadt je 

hervor gebracht hat, Christian Fuchs, bei uns seine Fox Soccer Academy betreiben wird. 

Damit sind wir nach den USA und Großbritannien der dritte Standort dieses 

Nachwuchsförderprogramms und ich bedanke mich bei der Arena Nova, bei den 

Verantwortlichen des SC Wiener Neustadt für die Zusammenarbeit und bei Prof. Heinz 

Griesmayer für die Initiative. 

 
-------------------- 
 
Wir hören es, die Arbeiten zum Marienmarkt wurden am 9. Jänner gestartet. Vor 

Weihnachten hat es den Zuschlag der Julius Meinl AG gegeben, die erste Außenstelle von 

Meinl am Graben am Marienmarkt zu betreiben. Bis auf 20 Quadratmeter sind alle Flächen 

vergeben und die dementsprechenden Verträge bereits unterschrieben. Auch für die noch 

freie Fläche gibt es mehrere Interessenten. Derzeit liegen wir voll im Bauzeitplan, um am 

29. April diesen Marienmarkt eröffnen zu können. 

 
-------------------- 
 
Die Bauphase 2 in der Herzog-Leopold-Straße der Bauarbeiten hat ebenso begonnen. Bis 

nach den Sommerferien, bis nach den Semesterferien – Gott sei Dank nicht Sommerferien 

sondern Semesterferien – wird hier die Fernwärme verlegt. Ab dann beginnt die 

Oberflächengestaltung. Nochmals ein herzliches Dankschön für das perfekte 

Baustellenmanagement. 

 
-------------------- 
 
Ein paar Worte zum FH-Citycampus, zum Hotel im Stadtpark, den Kasematten, 

St. Peter/Sperr & dem Stadtmuseum 

An all diesen Projekten wird fieberhaft gearbeitet. Derzeit laufen die Detailplanungen bzw. 

die Erstellung der Einreichpläne, sodass mit den Bauarbeiten für all diese Projekte im 

heurigen Jahr begonnen werden kann. 

 
-------------------- 
 
Lassen Sie mich zum Abschluss auch noch auf die landespolitischen Entwicklungen 

eingehen. Und zwar nicht aus parteipolitischen Gründen, sondern weil Herr 
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Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll auch schon vor meiner Zeit als Bürgermeister ein 

wichtiger Partner für die Statutarstadt Wiener Neustadt war. Die Arena Nova, das RIZ, die 

FH, das TFZ und das Jahrhunderprojekt MedAustron sind die besten Beweise dafür. Daher 

bedanke ich mich beim Herrn Landeshauptmann an dieser Stelle, dass er immer ein Auge 

auf Wiener Neustadt geworfen hat und wir in den letzten zwei Jahren diese Zusammenarbeit 

noch verstärken konnten. All die eben genannten Projekte, würde es ohne seine 

Unterstützung nicht geben.  

 
-------------------- 
 

Aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 12.09.2016, betreffend Resolution zur 

Realisierung der Ostumfahrung, wurde ein Bericht über den Fortschritt des Projektes erstellt 

und wurde Ihnen vorgelegt. 

 
-------------------- 
 
Verhandlung wird zu den Punkten 2, 3, 4, 6 und 7 gewünscht. 

 
-------------------- 
 
Zusatzantrag zu Punkt 3 – Herr StR Abg.z.NÖ Ldtg. Landbauer (siehe Seite 7) 

Abänderungsantrag1 zu Punkt 3 – Herr Zweiter Vbgm. Karas (siehe Seiten 7-8) 

Abänderungsantrag2 zu Punkt 3 – Herr StR Abg.z.NÖ Ldtg. Landbauer (siehe Seite 8) 

Zur Geschäftsordnung zu Punkt 3 – Herr Zweiter Vbgm. Karas (siehe Seite 8) 

Zusatzantrag zu Punkt 6 – Frau GRin Abg.z.NR Windbüchler-Souschill (siehe Seite 13) 

Anfrage zu Punkt 6 – Frau StRin Sitz, MSc (siehe Seite 13) 

Abänderungsanträge1 und 2 zu Punkt 7 – Frau StRin Sitz, MSc (siehe Seite 15) 

 
-------------------- 
 
Punkt 1 der Tagesordnung, Genehmigung des Protokolls über die zuletzt abgehaltene 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates: 

 

Es wurden keine Einwände gegen das Protokoll über die 06. öffentliche Sitzung des 

Gemeinderates erhoben und ist dieses daher genehmigt. (§ 31 Abs. 3 NÖ STROG) 
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Verständigung zum Vollzug des Gemeinderatsbeschlusses 

übernommen am:  

von: 

 
Vollzug eingeleitet: 
Der Magistratsdirektor: 
 
 
 
 Mag. Biffl 

 

Betr.: Generalsanierung und Neugestaltung der  
Fußgängerzone Herzog Leopold-Straße 
und Beethovengasse, 
Vergabe von Bauleistungen  

 
 
 
 

  
Punkt 
 2 

  

 
Der Gemeinderat beschließe: 
 
 
In weiterer Ausführung des Grundsatzbeschlusses vom 27. Juni 2016 wird die Vergabe von 

Bauleistungen als Generalunternehmer für die Neugestaltung der Fußgängerzone Herzog  

Leopold-Straße und Beethovengasse 

 
an die Firma F. Lang & K. Menhofer Bauges.m.b.H. & Co KG, Schleppbahngasse 8,  

2700 Wiener Neustadt, in einer Bietergemeinschaft mit Strabag AG DIR.AD-

Verkehrswegebau 

gemäß Angebot vom 06.12.2016 

 
zum Betrag von (inklusive Umsatzsteuer) ………………. EUR 1.380.413,16 

 
genehmigt. 

 
Weiters wird der Geschäftsbereich V ermächtigt, allfällige zusätzliche Leistungen bis zu 

einem Betrag von EUR 400.000,00 (inklusive Umsatzsteuer) nach den vergaberechtlichen 

Vorschriften zu vergeben, das sind z. B. Lieferung und Verlegung von Stromkabeln und 

allfälligen anderen Leitungen im Untergrund sowie gegebenenfalls Eventualpositionen aus 

dem Leistungs-verzeichnis.  

Die Vergaben werden den jeweiligen zuständigen Gremien zur Genehmigung vorgelegt.  

 
Bedeckung:  VAST 5/6121/0020 

 

 

(Tonband: GR Dr. Klosterer, GRin Buchinger Erika) 
 

Einstimmig angenommen. 
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Verständigung zum Vollzug des Gemeinderatsbeschlusses 

übernommen am:  

von: 

 
Vollzug eingeleitet: 
Der Magistratsdirektor: 
 
 
 
 Mag. Biffl 

 

Betr.: Neuerrichtung und Finanzierung einer Sportanlage 
(bundesligataugliches Fußballstadion samt Trainings- 
plätzen), Grundsatzbeschluss  

 
 
 
 
 

  
Punkt 
 3 

  

 
Der Gemeinderat der Stadt Wiener Neustadt beschließt: 

 
 
Die Neuerrichtung einer Sportanlage (bundesligataugliches Fußballstadion mit rund 3.500 

Sitzplätzen, samt Trainingsplätzen, insbesondere für Jugendmannschaften der Stadt) im 

Stadtteil „Nova City“ Stadtbezirk Civitas Nova, im Nahebereich der „Aqua Nova“, wird 

grundsätzlich genehmigt. 

 
Die Kosten hierfür werden voraussichtlich maximal EUR 8.000.000,00 (inklusive 

Umsatzsteuer) betragen. 

Es ist geplant, dass zur Bedeckung der Kosten die Stadt Wiener Neustadt an den 

Totalunternehmer Grundstücke im Bereich des derzeitigen Stadions 

Giltschwertgasse/Stadionstraße, welche dem Wert der neuen Sportanlage entsprechen, 

übergibt bzw. die Kosten für die Errichtung der Sportanlage (bundesligataugliches 

Fußballstadion samt Trainingsplätzen, insbesondere für Jugendmannschaften der Stadt) aus 

dem Erlös/Teilerlös des Verkaufs der betreffenden Grundstücke des derzeitigen Stadions im 

Bereich Giltschwertgasse/Stadionstraße bestritten werden. 

 
Der Abschluss einer Auflösungs- und Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt Wiener 

Neustadt und dem Sportclub Wiener Neustadt wird entsprechend dem Entwurf vom 

23.01.2017 genehmigt. 

 
Bedeckung: VAST 5/2620/0500 Sportplätze, Sonderanlagen 

VAST 5/2620/7100 Sportplätze, Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß 
FAG 

unter Berücksichtigung einer Eindrittelfinanzierung des Landes Niederösterreich 
für das Stadion. 

 
Tonband und Abstimmung siehe Seite 7. 
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(Tonband: StR DI Dinhobl, StR Abg.z.NÖ Ldtg. Landbauer (Zusatzantrag 
siehe unten), GRin Abg.z.NR Windbüchler-Souschill, Zweiter 
Vbgm. Karas (Abänderungsantrag1 siehe Seiten 7 und 8), GR 
Dr. Klosterer, StR Weber, MSc, KommR, GR Haberler, GR 
Gerstenmayer, GR Schwarz, StRin Sitz, MSc, GR Stargl, 
Zweiter Vbgm. Karas, GR Mag. Gruber, Erster Vbgm. Dr. 
Stocker, GRin Bugnar, StR Abg.z.NÖ Ldtg. Landbauer (Abän-
derungsantrag2 siehe Seite 8), GR Hatvan, GRin Dr. Sluka-
Grabner, GRin Bugnar, StR DI Dinhobl, Zweiter Vbgm. Karas 
(zur Geschäftsordnung siehe Seite 8)) 

 
 
Abänderungsantrag2: 
Dafür: SPÖ-Fraktion, ÖVP-Fraktion, FPÖ-Fraktion, 

Fraktion Liste Soziales Neustadt und Fraktion 
Liste Haberler – WN-Aktiv  

Stimmenth.: Fraktion Die Grünen  
 

Antrag angenommen. 
 
 
Zusatzantrag: Einstimmig angenommen. 
 

 
-------------------- 
 
Anlässlich der Behandlung des Tagesordnungspunktes 3, betreffend Neuerrichtung und 

Finanzierung einer Sportanlage (Fußballstadion samt Trainingsplätzen), 

Grundsatzbeschluss, stellt Herr Stadtrat Abg.z.NÖ Ldtg. Udo   L a n d b a u e r   folgenden   

Z u s a t z a n t r a g : 

 

„… und ich möchte daher den Zusatzantrag zum genannten Tagesordnungspunkt 

einbringen: ‚Der Abschluss einer Auflösungs- und Nutzungsvereinbarung zwischen der Stadt 

Wiener Neustadt und dem Sportclub Wiener Neustadt wird entsprechend dem Entwurf vom 

23.01.2017 genehmigt.‘ …“ 

 
-------------------- 
 
Weiters stellt Herr Zweiter Vizebürgermeister Horst   K a r a s   folgenden A b ä n d e -

r u n g s a n t r a g 1 : 

 

„… Ich stelle daher einen Abänderungsantrag, der da besagt: ‚Der Gemeinderat der Stadt 

Wiener Neustadt beschließt die Neuerrichtung einer Sportanlage mit einem Fußballstadion 

mit mindestens 5.000 Zuschauern, wobei gem. den A-Kriterien der Bundesliga hinsichtlich 

Fassungsvermögen sowie gedeckter Sitz- und Stehplätze mindestens 4.000 Sitz- oder 

Stehplätze gedeckt sein müssen und mindestens die Hälfte davon auf gedeckte Sitzplätze 

entfallen, samt Trainingsplätzen insbesonders für die Jugendmannschaften des SC Wiener 

Neustadt und deren Kooperationsvereinen‘ und da bedanke ich mich, weil ich hatte auch 
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noch den Punkt hinsichtlich der Civitas Nova und das wurde ja schon diesbezüglich 

geändert. Ich darf den Abänderungsantrag dementsprechend einreichen.“ 

 
-------------------- 
 
Weiters stellt Herr Herr Stadtrat Abg.z.NÖ Ldtg. Udo   L a n d b a u e r   folgenden A b ä n -

d e r u n g s a n t r a g 2 : 

 

„… Aber damit Sie Ihren Seelenfrieden haben und heute vielleicht ein bisschen besser 

schlafen können als die letzten Nächte – ich schaue ja durchaus auf Sie – wird auch der Herr 

Baustadtrat sicher nichts dagegen haben im ursprünglichen Antrag im ersten Satz 

einzufügen ‚Die Neuerrichtung einer bundesligatauglichen Sportanlage‘ und ich stelle daher 

den entsprechenden Abänderungstrag. …“ 

 
-------------------- 
 
Herr Zweiter Vizebürgermeister Horst   K a r a s   führt zur   G e s c h ä f t s o r d n u n g   

folgendes aus:  

 

„Herr Bürgermeister, geschätzte Damen und Herren. Nach den Erklärungen und 

Ausführungen von Stadtrat Landbauer in seiner Funktion als Sportstadtrat sehen wir uns 

jetzt in unserer Tätigkeit auch als Opposition bestätigt. Der Hauptantrag wurde diesbezüglich 

abgeändert, da sage ich besten Dank dafür und das ist jetzt der Grund dafür warum ich 

meinen Abänderungsantrag zurück ziehe.“ 

 
-------------------- 
 
Herr Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger konkretisiert in Zustimmung mit Herrn Stadtrat 

Abg.z.NÖ Ldtg. Udo Landbauer den Abänderungsantrag, dass das Wort 

‚bundesligataugliches‘ im Klammerausdruck vor Fußballstadion gesetzt wird. 
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Verständigung zum Vollzug des Gemeinderatsbeschlusses 

übernommen am:  

von: 

 
Vollzug eingeleitet: 
Der Magistratsdirektor: 
 
 
 
 Mag. Biffl 

 

Betr.: Verordnung über die Änderung des Örtlichen 
Raumordnungsprogrammes (Flächenwidmungsplan) 
– Neudarstellung 2016/3  

 
 
 
 
 

  
Punkt 
 4 

  

 
 
Der Gemeinderat der Stadt Wiener Neustadt beschließt nach Erörterung der eingelangten 
Stellungnahmen folgende 

V e r o r d n u n g  

§ 1 

Auf Grund des § 25 NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 LGBl. 3/2015 i.d.g.F. wird das 

Örtliche Raumordnungsprogramm abgeändert. 

§ 2 

Die Plandarstellung des Magistrats der Stadt Wiener Neustadt, Geschäftsbereich V, welche 

gem. § 12 der NÖ Planzeichenverordnung LGBl. 8000/2 i.d.g.F. als Neudarstellung der 

Planblätter A, B, C, D, E und G mit der Bezeichnung „Neudarstellung V-SR/FLW-2016/3“ und 

Plandatum 02.01.2017 ausgeführt ist, weicht von der bisherigen Fassung ab. Sie ist gemäß 

§ 24 Abs. 11 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 LGBl. 3/2015 i.d.g.F. mit einem Hinweis auf 

diese Verordnung versehen und liegt beim Magistrat der Stadt Wiener Neustadt, 

Neuklosterplatz 1, 3. Stock, Geschäftsbereich V (Infrastruktur und Technik), Tür 311, 

während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsichtnahme auf. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ Landesregierung und nach 

ihrer darauf folgenden Kundmachung gemäß § 50 Abs. 1 des NÖ Stadtrechtsorganisations-

gesetzes 1999, LGBl. 1026 i.d.g.F., mit dem dem Ablauf der zweiwöchigen 

Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.  

 

Tonband und Abstimmung siehe Seite 10. 
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(Tonband: GR Mag. Ferstl, GRin Abg.z.NR Windbüchler-Souschill, 

StRin Sitz, MSc, GRin Abg.z.NR Windbüchler-Souschill, 
StR DI Dinhobl) 

 

 

Dafür: SPÖ-Fraktion, ÖVP-Fraktion, FPÖ-Fraktion, 
Fraktion Liste Soziales Neustadt und Fraktion 
Liste Haberler – WN-Aktiv  

Stimmenth.: Fraktion Die Grünen 
 
Antrag angenommen. 
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Verständigung zum Vollzug des Gemeinderatsbeschlusses 

übernommen am:  

von: 

 
Vollzug eingeleitet: 
Der Magistratsdirektor: 
 
 
 
 Mag. Biffl 

 

Betr.: Amt der NÖ Landesregierung, Josef Kindler – Stiftung,  
Rechnungsabschluss 2015  

 
 
 
 
 
 

  
Punkt 
 5 

  

 
 
Der Gemeinderat nehme zur Kenntnis: 

 

 

Das Schreiben des Amtes der NÖ Landesregierung, Gruppe Innere Verwaltung,  

Abteilung Gemeinden, vom 14.12.2016, Zl IVW3-STF-1040301/019-2016, hinsichtlich 

Rechnungsabschluss 2015 der „Josef Kindler – Stiftung“, wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

(keine Berichterstattung gewünscht.) 
 

 

Einstimmig zur Kenntnis genommen. 
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Verständigung zum Vollzug des Gemeinderatsbeschlusses 

übernommen am:  

von: 

 
Vollzug eingeleitet: 
Der Magistratsdirektor: 
 
 
 
 Mag. Biffl 

 

Betr.: Bericht über die Prüfung der Transferzahlungen 2011 – 2015  
(Wirtschaftsförderungen, Subventionen) der Stadt Wiener Neustadt. 

 
 
 
 
 

  
Punkt 
 6 

  

 
 
Der Gemeinderat nehme zur Kenntnis: 
 

 

Bericht über die Prüfung der Transferzahlungen 2011 – 2015 (Wirtschaftsförderungen, 

Subventionen) der Stadt Wiener Neustadt. 

 

 

Um die Subventionen an die Vereine von Seiten der Stadt transparent darzustellen, soll ein 

regelmäßiges Berichtswesen erarbeitet werden. 

 

Der Magistratsdirektor wird hiermit ersucht, die diesbezüglichen rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu prüfen. Die Möglichkeiten der Umsetzung und Darstellung eines 

Berichtswesens über Förderungen/Subventionen der Stadt an Vereine soll innerhalb der 

kommenden 3 Monate geprüft werden. 

 

 

(Tonband: GRin Abg.z.NR Windbüchler-Souschill (Zusatzantrag 
siehe Seite 13), StRin Sitz, MSc (Anfrage siehe 
Seite 13), GR Mag. Gruber) 

 

 

Hauptantrag: Einstimmig zur Kenntnis genommen. 

 

Zusatzantrag: Einstimmig angenommen. 
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Anlässlich der Behandlung des Tagesordnungspunktes 6, betreffend Bericht über die 

Prüfung der Transferzahlungen 2011 – 2015 (Wirtschaftsförderungen, Subventionen) der 

Stadt Wiener Neustadt, stellt Frau Gemeinderätin Abg.z.NR Tanja   W i n d b ü c h l e r -

S o u s c h i l l   folgenden   Z u s a t z a n t r a g : 

 

„… und jetzt komme ich nochmal zur Sportförderung und stelle hiermit einen Zusatzantrag 

zum Bericht des Kontrollausschusses über die Prüfung der Transferzahlungen 2011 – 2015: 

‚Der Gemeinderat wolle beschließen: Um die Subventionen an die Vereine von Seiten der 

Stadt transparent darzustellen, soll ein regelmäßiges Berichtswesen erarbeitet werden. 

 

Der Magistratsdirektor wird hiermit ersucht, die diesbezüglichen rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu prüfen. Die Möglichkeiten der Umsetzung und Darstellung eines 

Berichtswesens über Förderungen/Subventionen der Stadt an Vereine soll innerhalb der 

kommenden 3 Monate geprüft werden.‘ Vielen Dank.“ 

 

-------------------- 
 
Frau Stadträtin Margarete   S i t z , MSc  stellt folgende   A n f r a g e   an Herrn 

Bürgermeister:  

 

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister. Sehr geehrte Damen und Herren. Zum 

Tagesordnungspunkt Förderungen hat die SPÖ-Fraktion eine Anfrage an den Herrn 

Bürgermeister. Die SPÖ-Fraktion ersucht Sie, Herr Bürgermeister, um eine Auflistung der 

Förderungen an Organisationen und Vereine von Ihrem Bürgermeistergehalt, den Sie ja seit 

Ihrer Amtseinführung nicht beziehen, und eben auch mit Kleinstbeträgen Vereine und 

Organisationen fördern.“ 
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Verständigung zum Vollzug des Gemeinderatsbeschlusses 

übernommen am:  

von: 

 
Vollzug eingeleitet: 
Der Magistratsdirektor: 
 
 
 
 Mag. Biffl 

 

Betr.: Beauftragung des Kontrollamtes 
 
 
 
 
 
 
 

  
Punkt 
 7 

  

 
 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
 
Das Kontrollamt wird beauftragt, die (Unter-)Vermietung der bestehenden und ehemaligen 

Seniorenklubs Obstgasse 88, M.-Schönerergasse 10, A.-Afritschgasse 1, Eisengasse 7, J.-

Willerthgasse 24, Emmerberggasse 9, Mießlgasse 28, Reyergasse 5 und Felixdorfergasse 

17 an die SPÖ Stadtorganisation Wiener Neustadt, infolge kurz als SPÖ bezeichnet, zu 

überprüfen.  

 
Für sämtliche Objekte ist darzustellen,  

 welche Mietzinse und Betriebskosten seitens der SPÖ und auch anderer Untermieter 

gezahlt wurden; 

 welche Kosten für die Erhaltung der Objekte und welche Betriebskosten tatsächlich 

aufgelaufen sind und wer diese getragen hat 

 wer seitens der Stadt Wiener Neustadt und seitens der SPÖ die Verträge unterfertigt hat 

 
Das Kontrollamt wird ersucht, im Ergebnis der Prüfung festzuhalten, welcher etwaiger 

Schaden der Stadt Wiener Neustadt durch eine allfällige Tragung der Betriebs- und 

Energiekosten trotz aufrechter (Unter-)Vermietung entstanden ist. 

 
Dem Gemeinderat ist ein Bericht über die Prüfung bis zur Gemeinderatssitzung am 

26.6.2017 vorzulegen. 

 

(Tonband: GR Mag. Ferstl, StRin Sitz, MSc (Abänderungsanträge1 
und 2 siehe Seite 15), GRin Abg.z.NR Windbüchler-
Souschill, GRin Bugnar, GR Mag. Kurri, StR Schnedlitz) 

 
Abstimmungen siehe Seite 15. 
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Abänderungsantrag1: Einstimmig angenommen. 

 

Abänderungsantrag2: 
Dafür: SPÖ-Fraktion  
Dagegen: ÖVP-Fraktion, FPÖ-Fraktion, Fraktion Die Grünen, 

Fraktion Liste Soziales Neustadt und Fraktion 
Liste Haberler – WN-Aktiv 

 
Abänderungsantrag2 abgelehnt. 

 

-------------------- 
 
Anlässlich der Behandlung des Tagesordnungspunktes 7, betreffend Beauftragung des 

Kontrollamtes, stellt Frau Stadträtin Margarete   S i t z ,  MSc  folgende   A b ä n d e -

r u n g s a n t r ä g e : 

 

„… Ich ersuche daher um Abänderung des Antrages, nämlich 

1) für sämtliche Objekte ist darzustellen – das haben sie ja geschrieben – welche 

Mietzinse und Betriebskosten seitens der SPÖ und auch anderer Untermieter gezahlt 

wurden. 

und 

2) ist der Passus herauszunehmen: ‚ Das Kontrollamt wird ersucht, im Ergebnis der 

Prüfung festzuhalten, welcher etwaiger Schaden der Stadt Wiener Neustadt durch 

eine allfällige Tragung der Betriebs- und Energiekosten trotz aufrechter (Unter-) 

Vermietung entstanden ist.‘  

Dieser Passus bedingt jetzt schon ein schuldhaftes Verhalten der SPÖ. Sollten diese 

Abänderungen im Antrag angenommen werden, können wir dem Antrag selbstver-

ständlich zustimmen.“ 
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Dem Sitzungsprotokoll sind angeschlossen: 

1. Einberufung zur Gemeinderatssitzung; 

2. Bestätigung des Erhaltes der Einberufung zur Gemeinderatssitzung; 

3. Anwesenheitslisten mit den Unterschriften der Anwesenden; 

4. Bericht zum Projekt Ostumfahrung; 

5. Beilage zu Punkt 3, betreffend Neuerrichtung und Finanzierung einer Sportanlage 
(bundesligataugliches Fußballstadion samt Trainingsplätzen), Grundsatzbeschluss – 
Zusatzantrag StR Abg.z.NÖ Ldtg. Landbauer und Auflösungs- und Nutzungs-
vereinbarung; 

6. Beilage zu Punkt 3, betreffend Neuerrichtung und Finanzierung einer Sportanlage 
(bundesligataugliches Fußballstadion samt Trainingsplätzen), Grundsatzbeschluss – 
Abänderungsantrag Zweiter Vbgm. Karas; 

7. Beilage zu Punkt 4, betreffend Verordnung über die Änderung des Örtlichen Raumord-
nungsprogrammes (Flächenwidmungsplan) – Neudarstellung 2016/3; 

8. Beilage zu Punkt 5, betreffend Amt der NÖ Landesregierung, Josef Kindler-Stiftung, 
Rechnungsabschluss 2015; 

9. Beilage zu Punkt 6, betreffend Bericht über die Prüfung der Transferzahlungen 2011 – 
2015 (Wirtschaftsförderungen, Subventionen) der Stadt Wiener Neustadt; 

10. Beilage zu Punkt 6, betreffend Bericht über die Prüfung der Transferzahlungen 2011 – 
2015 (Wirtschaftsförderungen, Subventionen) der Stadt Wiener Neustadt – Zusatz-
antrag GRin Abg.z.NR Windbüchler-Souschill; 

11. Beilage zu Punkt 7, betreffend Beauftragung des Kontrollamtes. 

------------------------- 
Der Vorsitzende: 

 
 
 
 

Schneeberger Mag. Klaus eh. 
Bürgermeister 

der Stadt Wiener Neustadt 
 
Die Schriftführer: Die Protokollunterfertiger: 
 
 
 
 
Raudner Silvia eh. Karataş Meral, BEd. eh. Filipp Mag. Christian eh. 
 Gemeinderätin Gemeinderat 
 
 
 
 
Linzer Christian eh. Seiser Dietmar, MSc eh. Windbüchler-Souschill Tanja, Abg.z.NR eh. 
 Gemeinderat Gemeinderätin 
 
 
 
 
 Sluka-Grabner Dr. Evamaria eh. Haberler Wolfgang eh. 
 Gemeinderätin Gemeinderat 



Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des Ausdrucks finden Sie
unter: https://www.wiener-neustadt.gv.at/amtssignatur/
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